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Regeste
Medizin und Menschenw&uuml;rde | Organtransplantation, Nichtaufnahme auf die Warteliste, Entscheid Transplantationszentrum USZ vom 11. September 2024
Erwägungen
E. 1
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
E. 2
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
E. 3
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
E. 4
Dieses Urteil geht an A._______ und die Vorinstanz.
Der Einzelrichter: Die Gerichtsschreiberin:
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